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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

09.05.1930 

Geschäftszahl 

0874/29 

Rechtssatz 

Jeder, der weiß, daß gegen ihn ein behördliches Verfahren im Zuge ist, hat dafür Sorge zu tragen, daß 
Schriftstücke, die im Wege der Ersatzzustellung in die Hände von Angestellten oder Hausgenossen gelangen, 
ihm rechtzeitig übergeben werden. 


